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Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion Die Linke

zu der Beschlussempfehlung des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses 
- Drucksache 8/2550 -

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
- Drucksache 8/2001 -
Thüringer Gesetz über die Feststellung des Landeshaus-
haltsplans für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 (Thü-
ringer Haushaltsgesetz 2026/2027 -ThürHhG 2026/2027-)

Zuwendungen an den Thüringer Feuerwehrverband und 
Andere

Die Beschlussempfehlung wird wie folgt geändert:

In Anlage 2 wird bei Kapitel 03 18 Titel 685 01 die Erläuterung wie folgt 
neu gefasst:

Untertitel Ansatz 2026 
EUR

Ansatz 2027 
EUR

0000 Zuweisung 0 0
0100 Institutionelle Förderung des Thüringer

Feuerwehrverbandes nach §§ 23 und 44 
ThürLHO

455.000 475.000

0200 Zuwendungen an Andere,
Projektförderung

180.000 180.000

Summe 635.000 655.000

Begründung: 

Im Haushalts- und Finanzausschuss wurde zusätzlich zum Haushalts-
entwurf eine Mehrung um 140.000 Euro im Jahr 2026 und 40.000 Euro 
im Jahr 2027 für den gesamten Titel beschlossen. Diese Mehrungen 
bleiben in der Summe und in den Jahren unverändert, sodass sich die 
Summen in der Beschlussempfehlung auch nicht ändern. Es werden 
jedoch auf Hinweis des Thüringer Feuerwehrverbands die Untertitel 
dahin gehend präzisiert, dass jeweils 40.000 Euro in den Jahren 2026 
und 2027 für die Mitgliederkampagne der Thüringer Feuerwehren im 
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Untertitel 0200 genutzt werden können (in Summe damit eine Fortfüh-
rung von je 180.000 Euro pro Jahr wie im Jahr 2025). Untertitel 0100 
erhält im Jahr 2026  100.000 Euro, sodass mit der Änderung beide an-
gestrebten Zwecke, die Sicherstellung der Verbandstätigkeit wie auch 
der Kampagne, wirksam erreicht werden können.

Für die Fraktion:

Mitteldorf
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